
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gemeinde Hohe Börde 

OT Irxleben 

Bördestr. 8 

39167 Hohe Börde 

 
 

Vorhaben: 3. Entwurf vorhabenbezogener B-Plan „Windenergie-

anlagen Hohe Börde Mitte“ 

Im o. g. Planverfahren wurde der Landkreis Börde mit Schreiben vom 

09.10.2023 als Träger öffentlicher Belange beteiligt. 

 
Folgende Unterlagen wurden eingereicht:  

 3. Entwurf Planzeichnung M 1:3.000 (August 2023) 

 3. Entwurf Begründung mit Umweltbericht (August 2023)  
 
Seitens des Landkreises wird mit folgenden Hinweisen und Anregun-
gen Stellung genommen: 

Amt für Planung und Umwelt 

Raumordnung 

 
Nach Prüfung der vorgelegten Unterlagen zu o.g. Vorhaben wird durch 
die untere Landesentwicklungsbehörde auf der Grundlage des Rund-
erlasses zur Zusammenarbeit der obersten Landesentwicklungsbe-
hörde mit den unteren Landesentwicklungsbehörden im Rahmen der 
landesplanerischen Abstimmung nach dem Landesentwicklungsgesetz 
Sachsen-Anhalt (Rd.Erl. des MLV vom 1.11.2018 – 24-20002-01, ver-
öffentlich im MBl. LSA Nr. 41/2018 vom 10.12.2018) folgendes festge-
stellt: 
 
1. Die Vorgaben nach Pkt. 3.3. des Rd.Erl. sind nicht erfüllt. 
2. Die Stellungnahme der obersten Landesentwicklungsbehörde ist 
einzuholen. 
 
Begründung: 
Bei dem o.g. Vorhaben handelt es sich um den 3. Entwurf des vorha-
benbezogenen Bebauungsplans „Windenergieanlagen Hohe Börde 
Mitte“ der Gemeinde Hohe Börde. Als Art der baulichen Nutzung soll 
im Bebauungsplan ein sonstiges Sondergebiet mit Zweckbestimmung 
Wind festgesetzt werden. 
 
Die Tatbestände nach Pkt. 3.3. des Rd.Erl. sind nicht erfüllt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Landrat 
 
 
Dezernat 3 
Amt für Planung und Umwelt 
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2023-03496-brf 
 
 

Datum: 
09.11.2023 
 

Sachbearbeiter/in: 
Frau Braune 

 

Haus / Raum: 
3 / 315 
 

Telefon / Telefax: 
03904/72406239 
03904/724056100 
 

E-Mail: 
franziska.braune@landkreis-boerde.de 
 

Besucheranschrift: 
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39387 Oschersleben 
 

 
Postanschrift: 
Landkreis Börde 
Postfach 100153, 39331 Haldensleben 
 

Telefonzentrale: +49 3904 7240-0 
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Internet:  
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Sollte die oberste Landesentwicklungsbehörde einschätzen, dass eine raumbedeutsame Pla-
nung vorliegt, sind die Ziele der Raumordnung zu beachten. 
 
Bauleitplanung 

 

Gemäß § 1 Abs. 3 BauGB haben Gemeinden Bauleitpläne aufzustellen, sobald es für die städ-
tebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist.  
 

Der vorliegende Bebauungsplan soll als Vorhabenbezogener Bebauungsplan aufgestellt wer-

den. Dafür war die Erarbeitung eines Vorhaben- und Erschließungsplan notwendig.  

 

Es wird der Hinweis gegeben, dass bei einem Vorhabenbezogenen Bebauungsplan die Not-

wendigkeit der Erarbeitung eines Durchführungsvertrages besteht. Dazu lassen sich in der Pla-

nunterlage keine Hinweise finden. 

 

So ist der Zeitpunkt für den Durchführungsvertrag an das Verfahren für den vorhabenbezoge-

nen Bebauungsplan geknüpft. Er ist dem Beschluss über den vorhabenbezogenen Bebauungs-

plan vorgelagert, denn der Durchführungsvertrag muss grundsätzlich bis zum Satzungsbe-

schluss abgeschlossen sein. 

(Battis/Krautzberger/Löhr/Mitschang, 14. Aufl. 2019, BauGB § 12 Rn. 61) 

 

Eine Kopie des Durchführungsvertrages ist, nach Abschluss des Verfahrens, dem Landkreis 

Börde zur Verfügung zu stellen. 

 

Aus Sicht des SG Kreisplanung bestehen zum Vorhaben keine Bedenken. 
 

Abfallüberwachung 

 
Aus abfall- und bodenschutzrechtlicher Sicht bestehen gegen den 3. Entwurf des vorhabenbe-
zogenen B-Plans "Windenergieanlagen Hohe Börde Mitte" keine Bedenken. 
 
Werden im Plangebiet Verunreinigungen des Bodens festgestellt oder ergeben sich Hinweise 
bzw. Verdachtsmomente, dass Verunreinigungen erfolgt sind,  
so sind diese dem Natur- und Umweltamt des Landkreises Börde anzuzeigen. 
 

Immissionsschutz 
 

Es bestehen keine grundsätzlichen immissionsschutzrechtlichen Bedenken. 
Die immissionsschutzrechtlichen Belange werden abschließend im nachfolgenden Verfahren im 
Sinne des BImSchG betrachtet. 
 

Naturschutz und Forsten  

 

NATURSCHUTZ 

Es gibt keine grundsätzlichen Bedenken der unteren Naturschutzbehörde gegen die Aufstellung 
des B-Plans und die Zielstellung des B-Plans. 
 
Der vorliegende 3. B- Plan- Entwurf vom August 2023 berücksichtigt die Belange des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege im Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 7 und des § 1a BauGB in aus-
reichendem Maße.  
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Hinsichtlich der Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege bestehen bei Umset-
zung der vorgeschlagenen Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen gem. Nr. 2.4 (Maßnah-
men V01 bis V13) des Umweltberichtes keine grundsätzlichen Bedenken.  
 

Wasserwirtschaft 

 

NIEDERSCHLAGSWASSER 

Soweit Anlagen (wie Mulden/Rigolen) zur Erfassung / Ableitung und Versickerung anfallenden 
Regenwassers hergestellt  
und betrieben werden, so bedürfen diese einer wasserrechtlichen Erlaubnis gemäß der §§ 8 
und 9  
Wasserhaushaltsgesetz (WHG). Mit Errichtung der Solarmodule wird das Abflussverhalten ver-
ändert. 
Infolge der Konzentrationserhöhung des Abflusses ist eine Abflussverschärfung angezeigt. 
Es ist der Nachweis anzutreten, ob eine flächenhafte Versickerung als ausreichend gilt und eine  
schadlose Beseitigung des Niederschlagswassers angezeigt ist. 
 

WASSERBAU 

Aus wasserbaulicher Sicht bestehen gegen den 3. Entwurf des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes „Windenergieanlagen Hohe Börde Mitte“ der Gemeinde Hohe Börde keine Beden-
ken. 
 
Hinweise: 
Das Plangebiet befindet sich gemäß § 76 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) außerhalb festge-
setzter Überschwemmungsgebiete und außerhalb von Hochwasserrisikogebieten (§ 78b WHG). 
Gewässer erster und zweiter Ordnung sind vom Vorhaben nicht betroffen. 
 
 
Bauordnung 

Vorbeugender Brandschutz 

 
Nach Prüfung der vorliegenden Unterlagen bestehen aus Sicht des vorbeugenden Brandschut-
zes gegen das o. g. Vorhaben keine Einwände/ Bedenken. 
 
Maßnahmen des baulichen Brandschutzes wurden nicht geprüft. 
 
Bauaufsicht 
 
Gegen den o.g. V&E-Plan bestehen bauordnungsrechtlich keine Bedenken. 
 
 
SG  Sicherheit und Ordnung 

Gefahrenabwehrrecht 

 

Für die Flurstücke  
 

Gemarkung Flur Flurstück/e 

Groß Santersleben 3 30/1, 30/2, 30/5, 30/6, 30/7, 30/8, 31/1, 31/2, 31/3, 
31/4, 31/5, 36, 38, 40, 148/37, 149/37, 417/33, 
418/31, 420/33, 583/33, 797, 798, 799, 871, 874, 875 

Hermsdorf 3 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 64/7, 66/7, 72/5, 73/5, 74/6, 82/6 
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Irxleben 1 40, 41, 62/3, 66, 67, 236, 238, 240, 245, 246, 247, 
248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 
258, 259, 260, 261, 262, 263, 264 

 2 98, 99/1, 103, 104/1, 104/2, 105/1, 108/1, 108/2, 
108/3, 109/1, 113, 114, 115/1, 115/2, 115/3, 116/1, 
116/2, 119, 123/1, 123/2, 126/1, 128, 129, 261/120, 
272/112, 273/112, 274/112, 285/99, 289/122, 
290/122, 291/123, 342/110, 357/104, 389/102, 
390/102, 391/102, 392/102, 393/102, 398/26, 
545/111, 547/111, 549/111, 551/111, 553/111, 
571/121, 572/121, 605/121, 606/121, 607/121, 
608/121, 615/121, 616/121, 646/99, 647/99, 794, 795, 
796, 797, 841, 843, 849, 856, 857 

 

wurde kein Verdacht auf eine Kampfmittelbelastung festgestellt. 
 
Somit ist bei Maßnahmen an der Oberfläche sowie bei Tiefbauarbeiten oder sonstigen erdein-
greifenden Maßnahmen im Planbereich nicht zwingend mit dem Auffinden von Kampfmitteln zu 
rechnen. 
Hinderungsgründe, die durch einen Kampfmittelverdacht begründet sein könnten, liegen nicht 
vor. 
 
Da ein Auffinden von Kampfmitteln bzw. Resten davon nie hinreichend sicher ganz ausge-
schlossen werden kann, ist der Antragsteller auf die Möglichkeit des Auffindens von Kampfmit-
teln und auf die Bestimmungen der Gefahrenabwehrverordnung zur Verhütung von Schäden 
durch Kampfmittel (KampfM-GAVO) vom 20.04.2015 (GVBl. LSA Nr. 8/2015, S. 167 ff.) hinzu-
weisen. 
 

 

Amt für Straßenbau- und unterhaltung 

 

Die Stellungnahme zum 1. Entwurf ist weiterhin gültig 
 
Belange des Amtes für Straßenbau- und –unterhaltung als Straßenbaulastträger für Kreisstra-
ßen sind nur mittelbar betroffen. 
Kreisstraßen werden vom Plangebiet nicht berührt. Der Abstand des Untersuchungsraumes zur 
K 1163 beträgt an der geringsten Stelle ca. 130 m. 
 
Die B 1 quert das Plangebiet, der zuständige Baulastträger, die Landesstraßenbaubehörde Re-
gionalbereich Mitte Magdeburg ist somit in die Beteiligung gemäß§ 4 (1) Bau GB einzubezie-
hen. 
 
Sollte entsprechend Punkt 8.3 „Verkehrstechnische Erschließung“ für die Anlieferung der Anla-
gen die Kreisstraße K 1163 als Zuwegung genutzt werden, ist beim Amt für Straßenbau und-
unterhaltung eine Erlaubnis zur befristeten Baustellenzufahrt zu  
beantragen.  
 
Aus Sicht der Straßenbaubehörde bestehen zum Vorhaben keine Bedenken. 
 

Zum weiteren Verfahrensverlauf 

Sollte der Planentwurf vor In-Kraft-Treten geändert oder ergänzt werden, bitte ich, den Landkreis 
Börde gemäß § 4 a Abs. 3 BauGB nochmals als Träger öffentlicher Belange zu beteiligen. 
Nach Abwägung durch die Gemeinde gemäß § 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB bitte ich um Mitteilung 
des Ergebnisses. 
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Nach In-Kraft-Treten der Planung ist dem Amt für Planung und Umwelt, als Grundlage für nach-
folgende weitere Planungen oder Genehmigungsverfahren, ein ausgefertigtes und bekannt-ge-
machtes Planexemplar (einschl. Begründung und Satzungsbeschluss) in beglaubigter Kopie zur 
Verfügung zu stellen. 
Das Amt für Planung und Umwelt ist über das durch Bekanntmachung nach § 10 Abs. 3 BauGB 
bewirkte In-Kraft-Treten des B-Planes/ der Satzung zu informieren. 
 
 
Diese Stellungnahme ersetzt nicht die Genehmigung, Planfeststellung oder sonstige be-
hördliche Entscheidungen entsprechend den Rechtsvorschriften. 
 
 
Im Auftrag 
 
 
 
 
Franziska Braune 
Sachbearbeiterin 

 
 
 
 


